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 Veröffentlicht am 21.12.2017

Norm

ABGB §1090 Ic

ABGB §1151 IC

ABGB §1151 VI

ABGB §1166

TKG 2003 §25

Rechtssatz

Die P6ichten eines Mobilfunknetzbetreibers aus dem Mobilfunkvertrag richten sich grundsätzlich nach dem Vertrag,

wobei dem Vertragszweck und dem Parteiwillen besondere Bedeutung zukommt. Ein wesentlicher Leistungsinhalt

eines Mobilfunkvertrags besteht darin, dass der Netzbetreiber dem Kunden das gesamte Funknetz samt technischen

Einrichtungen (eine unverbrauchbare Gesamtsache im Sinne des § 1090 ABGB) zum Gebrauch zur Verfügung zu stellen

hat. Das Freischalten der Rufnummer, der Mailbox oder in Datenbanken der Telekommunikationsnetze sind als

notwendige Nebenp6ichten des Netzbetreibers zu quali?zieren. Den Mobilfunkbetreiber tri@t in der Regel die P6icht,

das Netz entsprechend dem jeweiligen Stand der Technik anzubieten. Beim Stand der Technik ist davon auszugehen,

dass nicht eine 100%ige Verfügbarkeit der Leistung geschuldet ist. Der konkrete Umfang hat sich nach den konkreten

vertraglichen Vereinbarungen und Rahmenbedingungen zu richten.
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